
Hausordnung

für die Wohnungseigentumsanlage
Tölzer Strasse 37 - 45 / Ludwig-Braille-Strasse 2 - l0 / Pichtstrasse 3

81379 München

Diese Hausordnung soll in Ergänzung der Teilungserklärung unter den Wohnungseigenti.imem ein allseitig gutes
Einvemehmen und eine nachbarliche Riicksichtnahme herbeiftihren sowie eedeihliche und zufiiedenstellende
Verhältnisse in der Wohnanlage sichem.

l. Die Türen der Eingangsbereiche sind stets zu schließen, damit keine unbefugten Personen das Haus betreten
können. Die Zugänge zu allen Räumen des gemeinschaftlichen Eigentums sind stets verschlossen zu halten.
Für Mißbrauch der Hausschlüssel haftet jeder Wohnungseigentümer.
Der Fahrstuhl darf nur als Personenaufzug entsprechend den Befdrderungsbestimmungen genutzt werden.
Kleinkinder dürfen den Fahrstuhl nur in Begleitung Erwachsener benutzen.

Steht die Wohnung bei Abwesenheit des wohnungseigentümers längere Zeit leer, so ist der Hausmeister
über die Abwesenheit und den Hinterlegungsort der Schlüssel im Hause zu unterrichten, damit in
dringenden Fällen (2.8. Wasserrohrbruch und dgl.) die Wohnung betreten v,,erden kann.

2. Sämtliche Namensschilder wie fftr Klingelanlage, Briefkasten und Wohnungseingangstif sind einheitlich
nach dem vorgelegten Muster anzubringen. Die Schilder werden vom Hausmeister kostenpflichtig nir jeden

Anwohner besorgt. Andersartige Schilder werden entfemt.

3. Das Abstellen von Cegenständen im Treppenhaus, den Fluren, Kellergängen und sonstigen zum
gemeinschaftlichen Gebrauch bestimmten Räumen ist unzulässig.
Feuergeftihrliche Gegenstände dürfen im Haus nicht gelagert werden. Das Betreten der Kelleräume mit
offenem Licht ist nicht gestatteL.

4. Abftille dürfen nw in die aufgestellten Molltonnen geschilttet werden. Vorbeigefallenes ist sofort
aufzuheben. Container etc. sind stets geschlossen zu halten. Ungeziefergefahr! Sperriges Gerümpel darf an

Müllplätzen nicht zur Abholung abgestellt werden, weil die Milllabfuhr solche Gegenstände nicht beftirdert.
Für die Sperrmullentsorgung hatjeder Bewohner selbst Sorge zu tragen.

5. Die Benutzung der Waschkücheneinrichtungen kann nur nach rechtzeitiger vorheriger Anmeldung, d. h.

nach Eintrag in die entsprechenden Listen, erfolgen. Nach Gebrauch sind die Waschktiche, der Trockenraum
und die maschinellen Einrichtungen sorgfültig zu reinigen. Eigene Waschgef?iße der Bewohner sind zu

entfemen.

Das Trocknen der Wäsche darf nur in den Trockenräumen erfolgen, keinesfalls auf den Loggien ilber
B stungshöhe. Die Benutzung der Waschküche ist nur in der Zeit von 8 - 20 Uhr zulässig. An Sonn- und

Feiertagen ist das Waschen zu unterlassen. Die in der Waschküch€ aushängenden Bedienungsanleitungen

für die Waschmaschinen und Trockner sind zu beachten.

In den Wohnungen di.irfen nur halbautomatische oder schwingungsfreie vollautomatische Waschmaschinen

aufgestellt werden. Die Aufstellung von vollautomatischen Waschmaschinen mit starren Anschltlssen für
Wasser und Abfluß sowie yerankerten Sockeln in der Massivdecke ist nicht gestattet, um einen Versloß
gegen die Schallschutzbestimmungen und eine Belästigung der Nachbarwohnungen zu vermeiden.

6. Teppiche, Vorlagen, Polstermöbel, Betten und Matratzen dürfen weder im Treppenhaus noch am Fenster

noch auf den Loggien, sondem nur an der hiedür bestimmten Stelle des Grundstücks (Teppichklopftlatz)
gereinigt werden. Dabei sind die ortspolizeilich vorgescbriebenen Teppichklopfzeiten zu beachten (siehe

dazu Punkt 8 dieser Hausordnung).

7. Blumenkästen bzw. Blumentöpfe dilrfen nur an den Loggienbrüstungen IEEB angebracht werden. Sie sind

so zu sichem, dass sie bei einem Sturm nicht herunterfallen können. Beim Reinigen der Loggien und

Beeießen der Blumen darfkein Wasser an der Hauswand herunterlaufen.



9.

Das Anbringen von Reklameschildern, Fenstergitteln, Markisen und dgl. bedarfder vorhedgen schriftlicher.
Erlaubnis des Verwalters.

Loggien- bzw. Balkonverkleidungen jeder Art können gemäß Auflage der Lokalbaukommission nicht
gestattet werden,

Nach dem Beschluss des Stadtrates der Landeshauptstadt Mtinchen vom 5. August 2003 sind ruhestörende
Haus- und Gartenarbeiten (Teppichklopfen, Sägen, Hämmem usw.) nur werktags von 8 - 12 Uhr und von
15 - 18 Uhr gestattet. ln der Mittagszeit und in den Abendstunden sowie an Sonn- und Feiertagen sinc
ruhestörende Arbeiten grundsätzlich verboten.

Besondere Rücksicht ist beim Musizieren und beim Betrieb von Planenspielern, Rundfunk- unc
Femsehgeräten sowie Staubsaugem zu üben, damit die Ruhe in der Zeit von 12 - 15 Uhr und von 22 - 7

Uhr nicht gestört wird. Zimmerlautstärke dalfnicht uberschriften werden. Die Benutzung von Lautsprechem
und Musikinstrumenten auf Loggien oder bei offenem Fenster darf nicht zur Belästigung von Nachbarn
führen.
Filr die Benutzung des Hobbyraumes sind bei ruheslörender Tätigkeit diese Zeiten ebenfalls zu
berücksichtigen.

Die Badeeinrichtung soll nicht vor 6.30 Uhr und nicht nach 22 Uhr benuEt werden.

Klaviere, Nähmaschinen und dergleichen mltssen so aufgestellt werden, dass die Übertragung von
G€räuschen vermieden wird.

Kinder dürfen auf Treppen, Fluren und im Keller und in der Tiefgarage nicht spielen, ebenso im Lift nicht
spazierenfahren, um Belästigungen und Beschädigungen, die die Hausgemeinschaft zu üagen hat, zu
vermeiden.

Bei Eintdtt von Frostwetter sind die notwendigen Vorkehrungen gegen das Einfrieren der Heizung und der
Wasserleitungs- und Abflußrohe zu treflen (Schließen der Wohnungs- und Kellerfenster und der Haus- und
Kellertüren. Auch bei längerer Abwesenheit geringes Öfften der Heizkörperventile). Durch mangelnden
Frostschutz entstehende Schäden gehen zu Lasten des Wohnungseigentümers,

Es besteht eine gemeinschaftliche Empfangsanlage fllr Hör- und Femsehfunk.
Das Anbringen weiterer Antennen oder Sat-Schüsseln ist nicht zulässig.

Beim Halten von Haustieren (Hunden, Katzen und dgl.) ist darauf zu achten, dass die ilbrigen
Hausbewohner nicht belästigt und die Gartenanlagen - insbesondere die Kinderspielplätze nicht
vemnreinigt werdeu. Das Freilaufen von Hunden und Katzen im llulen}lof ist untersagt.

Kilchensptllen, Klosettbecken und Badewannen sind vom Wohnungseigentümer in gebrauchsftihigem

Zustand zu halten. Verstopfungen sind vom Wohnungseigenttimer aufseine Kosten zu beheben.

Pflege des Spielplatzes und des Innenhofes: Spielsachen und sonstige Gegenstände sind täglich wieder
wegzuräumen. Es ist darauf zu achten, dass der gemeinschafltiche Bereich stets sauber gehalten wird
Tische und Sitzgelegenheiten dürfen nicht verschmiert werden (auch nicht mit Sand).

Das Fi.lttern der Tauben ist verboten

Das Fußballspielen ist im Innenhof generell verboten.

Fahrräder und Kinderwagen sollen auf den Treppen getragen werden. Kraftfahrzeuge sollen auf den daflir
vorgesehenen Plätzen bzw. Garagen abgestellt werden. Die Ausfilhrung von Reparaturarbeiten soll doft
unterbleiben (siehe dazu die Garagenordnung).

Jeder Wohnungseigentümer/Bewohner ist verpflichtet, Schäden oder Mängel an Gemeinschaftsanlagen der
Hausverwaltung unverztlglich zu melden.

Diese Hausordnung kann mit einfacher Stimmenmehrheit jederzeit von der Eigenttlmerversammlung
geändert werden.
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